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Regelung des Übergangs von IN-Qualis:2018 zu IN-
Qualis:2024 bei ausstehender Akkreditierung der 
Zertifizierungsstellen  
 
Ausgangslage:  
 
IN-Qualis:2024 wurde per 1. April 2025 in Kraft gesetzt. Für den Übergang von der 
IN-Qualis:2018 zu IN-Qualis:2024 gelten gemäss Reglement (Pkt 4.4.) folgende 
Übergangsbestimmungen: 
 
• Für eine erste Zertifizierung muss unmittelbar ab dem Gültigkeitsdatum die 

revidierte Norm angewendet werden. Organisationen, die mit einem 
Zertifizierer vor dem Gültigkeitsdatum der Revision der Norm einen Vertrag 
über ein Audit (für eine Erst- oder Rezertifizierung) abgeschlossen haben, 
können auswählen, ob sie sich für die revidierte oder für die im Moment der 
Unterschrift gültige Version der Norm entscheiden wollen, sofern das Label 
spätestens innerhalb eines Jahres nach in Kraft treten der neuen Version der 
Norm erworben wird. 

• Im ersten Jahr nach Inkraftsetzung der revidierten Norm, können 
Organisationen wählen, ob die Rezertifizierung noch nach der bisherigen oder 
bereits nach der revidierten Norm durchgeführt wird. 

• Spätestens nach Ablauf von 42 Monaten nach Inkraftsetzung der revidierten 
Norm (per 30.9.2028) müssen sämtliche zertifizierten Organisationen über ein 
Zertifikat der revidierten Norm verfügen. 

• Für die Zwischenaudits im Zeitraum der Umstellung bleibt die durch eine 
Organisation für die Zertifizierung angewendete Norm die Referenz. 

 
Die SAS hat folgende Regeln zum Übergang publiziert: Übergangsregeln SAS  
 
Die Übergangsregeln der SAS enthalten keine spezifischen Angaben dazu, wie die 
Zertifizierungsstellen die neuen Anforderungen überprüfen müssen. 
 
Herausforderung:  
 
Die Zertifizierungsstellen ProCert, SSC und SQS sind noch nicht durch die SAS für 
Audits nach IN-Qualis:2024 akkreditiert. Diese Akkreditierung ist bis spätestens 
Ende 2025 zu erwarten.  
Alle Zertifizierungsaktivitäten, die vor Erhalt der Akkreditierung gemäss IN-Quals 
2024 durchgeführt wurden, müssen von den Zertifizierungsstellen gemäss der 
aktuellen Akkreditierung IN-Qualis 2018 durchgeführt werden. 
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Organisationen, die ihre Rezertifizierung mit der revidierten Norm vornehmen 
möchten, können dies demnach nicht tun, bis die Akkreditierung der jeweiligen 
Zertifizierungsstelle erfolgt ist.  
 
Für diese Situation gibt es folgende Möglichkeiten:  
 
1) Die Rezertifizierung erfolgt noch nach IN-Qualis:2018 mit der Problematik, dass 

sich bei Rezertifizierungen ab Oktober 2025 eine verkürzte Laufzeit ergibt, da 

bis Ende September 2028 alle Organisationen auf IN-Qualis:2024 umgestellt 

haben müssen. 

 

2) Die Rezertifizierung nach der neuen Norm IN-Qualis 2024 kann innerhalb von 6 

Monaten nach Ablauf des alten Zertifikats durchgeführt und abgeschlossen 

werden. In diesem Fall ist das vorherige Zertifikat während dieses Zeitraums 

nicht aktiv (und das Label darf nicht verwendet werden). Das neue Zertifikat 

beginnt mit dem Datum der Zertifizierungsentscheidung und läuft ab, als ob die 

Rezertifizierung rechtzeitig erfolgt wäre (3 Jahre ab Ablaufdatum des 

bisherigen Zertifikats → verkürzte Gültigkeitsdauer). 

 

3) Befindet sich die Organisation noch in der Gültigkeitsdauer der IN-Qualis-

Zertifikate 2018 (1. oder 2. Aufrechterhaltungsaudit), können die zusätzlichen 

Anforderungen im Rahmen einer verlängerten Auditzeit (z. B. 0,5 Audittage) 

während des Aufrechterhaltungsaudits überprüft werden. Die Überprüfung 

erfolgt auf der Grundlage eines Auditberichts und führt zu einer 

Zertifizierungsentscheidung mit Ausstellung des IN-Qualis-Zertifikats 2024. Die 

Gültigkeitsdauer dieses Zertifikats beginnt mit der Zertifizierungsentscheidung 

und endet mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des vorherigen Zertifikats. 

 

4) Befindet sich die Organisation innerhalb der Gültigkeitsdauer der Zertifikate im 

2. Aufrechterhaltungsaudit, kann auch ein vorzeitiges Rezertifizierungsaudit 

durchgeführt werden. In diesem Fall ist das Zertifikat ab dem Datum der 

Zertifizierungsentscheidung 3 Jahre gültig. 

Organisationen, die eine Erstzertifizierung mit IN-Qualis:2024 planen, müssen mit 
der Durchführung der Zertifizierung warten, bis die gewählte Zertifizierungsstelle 
durch die SAS für IN-Qualis:2024 akkreditiert ist.  
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